
 
 

Checkliste für Ihren Bürgergeldantrag 

 

Diese Checkliste erklärt, welche Nachweise neben den Antragsunterlagen üblicherweise 

vorgelegt werden müssen. Die Aufzählung ist nicht abschließend, da je nach Ihrer 

individuellen Lebenssituation weitere Nachweise erforderlich sein können. 

 

Über Ihren Bürgergeldantrag kann erst entschieden werden, wenn dem Jobcenter Landkreis 

Heilbronn alle hierzu erforderlichen Unterlagen vorliegen. 

 

Folgende Antragsunterlagen werden grundsätzlich benötigt: 

 

▪ Antrag HA – Hauptantrag 

▪ Anlage EK – für jede Person über 15 Jahren 

▪ Anlage VM  

▪ Anlage KDU 

 

Wenn Sie mit Kindern, Partner oder sonstigen Personen im Haushalt leben, reichen Sie 

folgende Unterlagen/ Nachweise auch zu diesen Personen ein: 

 

▪ Anlage KI – für jedes Kind unter 15 Jahren 

▪ Anlage WEP – für Ihre(n) Partner(in) / jedes Kind über 15 Jahren 

▪ Anlage HG – für sonstige Personen 

  

Stellen Sie den Antrag direkt online 
über www.jobcenter.digital,       oder scannen Sie den QR- Code. 
 
 
Die Antragsunterlagen finden Sie auch auf https://www.jobcenter-landkreis-heilbronn.de/. 

 

 

Persönliche Unterlagen (soweit zutreffend): 

 

▪ gültiger Personalausweis / Reisepass aller Personen im Haushalt 

▪ bei ausländischen Mitbürgern: Aufenthaltstitel und / oder Fiktionsbescheinigung 

▪ Nachweis über die Krankenversicherung und die Rentenversicherungsnummer 

(beides erhalten Sie bei Ihrer Krankenkasse) 

▪ Geburtsurkunde Kind / Kinder 

▪ aktuelle Meldebescheinigung Ihres Wohnorts 

▪ bei schulpflichtigen Kindern: aktuelle Schulbescheinigung 

▪ bei nichtehelichen Kindern: Vaterschaftsanerkennung 

▪ bei Schwangerschaft: Mutterpass 

 

 

Wenn Sie zur Miete wohnen (soweit zutreffend): 

 

▪ Mietvertrag 

▪ Mietbescheinigung 

▪ Nachweis über die Höhe der Heizkosten 

 

 

http://www.jobcenter.digital/
https://www.jobcenter-landkreis-heilbronn.de/


 
 

Nachweise zu Einkommen, Vermögen und Belastungen (soweit zutreffend): 

 

▪ lückenlose Kontoauszüge der letzten 3 Monate (von allen Personen im Haushalt) 

▪ Arbeits- oder Ausbildungsvertrag 

▪ Kündigung 

▪ Lohnabrechnungen der letzten 6 Monate  

▪ Rentenbescheid 

▪ Bescheid oder Aufhebungsbescheid Arbeitslosengeld I 

▪ Bescheid zu Kindergeld / Kinderzuschlag 

▪ Bescheid zu Wohngeld 

▪ Bescheid zu Krankengeld 

▪ Bescheide zu sonstigem regelmäßigem, gelegentlichem oder einmaligem 

Einkommen 

▪ Nachweise über bestehende Versicherungen 

▪ bei kapitalbildenden Versicherungen wie z.B. Lebens- oder Rentenversicherungen,  

Nachweise über den Rückkaufswert 

▪ Sparbücher, Sparverträge, Nachweise zu sonstige Wertanlagen (Aktien, Fonds etc.) 

▪ bei Besitz eines Fahrzeugs: Fahrzeugschein, Kauf-, Finanzierungs- oder 

Leasingvertrag, Haftpflichtversicherung für das Fahrzeug 

 

 

Wenn Sie geschieden sind oder in Trennung leben (soweit zutreffend): 

 

▪ Anlage UH1 – Unterhaltsansprüche gegenüber getrennt Lebenden 

▪ Anlage UH2 – Unterhaltsansprüche aufgrund Schwangerschaft 

▪ Anlage UH3 – Unterhaltsansprüche von Kindern unter 25 Jahren 

▪ Scheidungsurteil 

▪ Unterlagen zu bestehenden Unterhaltsansprüchen 

▪ Wenn keine Unterhaltsregelung besteht: Nachweis über die Einschaltung eines  

Rechtsanwalts oder die Beantragung von Unterhaltvorschuss für die Kinder  

 

 

Wenn Sie Grundstücke und/oder Immobilien besitzen (soweit zutreffend): 

 

▪ Kaufvertrag (vollständig) 

▪ Grundbuchauszug (vollständig) 

▪ aktueller Zins- und Tilgungsplan von Ihrem Kreditinstitut 

▪ aktuelle Nachweise über Nebenkosten (Hausgeld/Wirtschaftsplan, Wasser/Abwasser, 

Gebäudeversicherung, Schornsteinfeger, Abfallgebühren, Grundsteuerbescheid, etc.) 

▪ Nachweise über Miet- und Pachteinnahmen 

 

 

Wenn Sie selbstständig sind (soweit zutreffend): 

 

▪ ausgefüllte Anlage EKS samt Nachweisen 

▪ Gewerbeanmeldung 

▪ Gewerberaummietvertrag 

▪ Kontoauszüge der letzten 3 Monate des Geschäftskontos / der Geschäftskonten 


